
Das brauchen Sie (Informationsblatt) 

Bitte legen Sie alle notwendigen Unterlagen dem Antrag anbei. Ob und welche 
Unterlagen notwendig sind, können Sie gerne telefonisch mit uns abstimmen. 

 

 Notwendig? 

 Ja Nein 

Einkommensnachweise, z. B.  

• Rentenbescheid 
 auch: Feststellung der DRV über die dauerhafte/befristete Erwerbsunfähigkeit 

  

• Lohnbescheinigung   

• Krankengeldbescheinigung   

• Wohngeldbescheid   

• Kindergeldbescheid   

• Einkommens-/ Lohnsteuerbescheid   

Kosten der Unterkunft - sofern vorhanden Unterlagen des laufenden Jahres:   

• Wenn Sie zur Miete wohnen  

• Mietvertrag 

• letzte Nebenkostenabrechnung 

• Mietbescheinigung 

• Heizkostennachweis (z.B. Abschläge an die Stadtwerke o.ä.)  

  

• Wenn Sie Eigentum bewohnen 

• Nachweise über lfd. Hauskosten 

• Darlehen - Zinsen 

• Abgabenbescheid des lfd. Jahres 

• Heizkostennachweis 

  

Sonstiges wie z.B.   

• Personalausweis und/oder aktueller Aufenthaltstitel   

• Schwerbehindertenausweis   

• Krankenversicherungskarte 
• ggfs. Nachweis Ihrer Krankenversicherung über das Bestehen einer 

Familienversicherung 

  

• Kontoauszüge der letzten drei Monate vor Antragstellung   

• Sparbücher   

• Nachweis über PKW-Haltung (Versicherungsnachweise / Steuerbescheid)   

• Nachweis über sonstiges Vermögen oder vermögenswerte Ansprüche, z.B. 
aus Übertragsverträgen, Rückkaufwerte von Lebensversicherungen...  

  

• Schulbescheinigung   

• aktueller Beitragsnachweis & Police Haftpflicht- /Hausratversicherung   



• Einstellungsbescheid SGB XII Leistungen (sofern vorher bereits Leistungen 
bezogen wurden) 

  

Bei Trennung/ Scheidung z.B. 

• Schriftwechsel in der Trennungs-/ Unterhaltsangelegenheit 
  

• Scheidungsurteil   

• Urteil/ Vergleich über Unterhalt   

• Nachweise über Unterhaltszahlungen   

• Bescheid des Jugendamtes über die Gewährung von 
Unterhaltsvorschusszahlungen 

  

Formulare/Merkblätter 

• Grundantrag 

  

• Folgeantrag   

• Merkblatt „Einmalige Beihilfen“   

• Merkblatt Ortsabwesenheit nach § 41 a SGB XII   

• Vollmacht   

 

 


